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1 . ' ' '
(! Angabe der Rechtsgrundlagen

 

des. Bundesbougesefzes (BBGUG)

in der Fassung der Bekann1machung vom 18. August 1976

(BGBl. I, 5. 2256) zulefzr geändert durch Gesetz vom 6. Juli 1979

(BGBI.1, S. 949)

der Bauordnung für das Land Nordrhein-Wesffalen — Landesbauordnung -

(Bou0 NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1984

(GV. NW.1984‚ S. 419).

Hinweis:
 

Die Bounufzungsverordnung — BouNVO — in der Fassung der Bekannt—

machung vom 15. September 1977 (5681. 1, S. 1763) ist onzuwende3n.

Soweit bei den Festsetzungen von Bougebiefen keine anderen

Bestimmungen gem. 5 1 (4) — (9) BauNVO getroffen sind, werden

die @@ 2 - 14 BouNVO’Besfcnd1eil des Bebauungsplanes.
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Texi’tiche Festsetzungen,
Zeichenerktärungen,Hinweise

i,) Gel‘runqsbereich des Bebauunqsplones

 

 

Grenze des räumlichen Geliungsbereiches des Bebouungspianes___-. @ 9 (7) BBGUG)

_ Begrenzung der Änderungsbereiche

_2_-—_fi£$r_boumiLNgfä£i '
Reines Wohngebief (@ 3 BOUNVO) .

.! _ Gemäßé 3 Abs. 4 BGUNVO sind Wohngebäude mit mehr 015 2 Wohnungen 4 .
unzulässig. Ausnahmen gem. 5 3 (3) sin:l nach 5 1 (6) 1 BCUNVO ausge—

             
 

schlossen; unfergeordnefe Nebenaniagen und Einrichtungen für die Kieintierhaltung sind
gem . 5 14 (1) BauNVO unzulässig. Die Festsetzung: Wohngebäude mit mehr als 2 Wohnungen
sind unzulässig . gii1L nichtL Für eine ausgewiesene Bebauung mii- 3 und mehr Voilgeschossen.

Win
 

             
 

 

            
 

 

__ Réines Woiiiigäaié ;(5w 31 BUJN VO)

Gemäß? 3 Abs. 4 Bq‘UNVO sind Wohngebäude mit mehr als 2 Wohnungen
unzulässig. Ausnahmen gemößä 3 (3) BauNVO sind nach 5 1 (6) 1 BauNVO
ausgeschlossen; untergeordnete Nebenoniogen und Einrichtungen Für die
Kleinfierholfung sind gem. 5 14 (1) BauNVO ZU|ÖSSI'Q- -

Allgemeines Wohngebiet (& 4 BauNVO)

Ausnahmen gem. 5 4 (3) 2 BauNVO - sonstige nichf3tb'rende Gewerbebetriebe -
sind nach 5 1 ((>) 2 BauNVO allgemein zulässig; untergeordnete Nebenanlogen
und Einrichtungen für die K|einfierhalfung sind gern. @ 14 (1) BauNVO unzu—
lässig. ‘

Abgrenzung unterschied! icher Nutzungs -Arf

Abgrenzung 'von Flächen von unferschiedlicher Nutzungs-Art

‚ 3.) M-aß der baulichen Nutzunq

‘ Zahi der zulässigen Vollgeschosse @@ 16 und 18 BauNVO)

Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchsfgrenze;
2 oder 3 Voligeschosse zwingend, und ein 015 Vollgeschoß
unzurechnendéä Dachgeschoß.

Zahl der zulässigen Voi|geschosse zwingend; 3 Voligeschosse zwingend
und ein als Vollgeschoß cmzurechnendes Dachgeschoß.

Zahl der zulässigén Voi|geschosse zwingend;
zwei Vollgeschosse zwingend und ein als Vollgeschoß onzurechnendes
Darinrn=crinnfl

‘ -.
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II + [ DG Z°hl der ZUIÖSSigeF‘ Voiigeschosse als Höchsfgrenze; _

zwei Voiigeschosse und ein als Vollgeschoß cmzurechnendes Dachgeschoß_

„ Zahl der Voligeschosse als Höchstgrenze

| + | DG Zahl der zulässigeri Voi|geschosse als Höchsfgrenze;

ein Vollgeschoß und ein als Voligeschoß cmzurechnendes Dachgeschoß;

Trauihöhe max. 3,50 m

Abgrenzung unterschiedliches Nutzungs-Mcß

O-O—*O‘ Abgrenzung von Flächen mit unterschiedlichem Nuizungs-Maß
 

—

Bauweise und Überbaubore Grundstücksflöchen
 
 

4.)

Bauweise (@ 9 BBGUG, @ 22 BauNVO)

0 offene Bauweise g geschlossene Bauweise

Bei festgesetzfer offener Bauweise sind nur Gebäude bis zu einer

Einzellönge von max. 25,0 m zulässig.

Bouiinie (% 9 BBGUG, @ 23 BauNVO)

— - - -- "_ Boulinie zur Abgrenzung der Überbauboren Grundsfütksflüchen; als Ausnahme

ist einiurückfre'ren von einzelnen Gebüudeteilen - bezogen auf die Haus-

einhei1' - von der Festgese‘rz'ren Baulinie zulässig, wenn dadurch keine 4-

gestalterische Verschlechterung der Stellung der Boukörper entsteht.

Bougrenzen (@ 9 BBGUG, @ 23 BauNVO) _

i i_ ' _ _l Baugrenzen zur Abgrenzung der max. Überbouboren Grundstücksflöchen,

i Falls die festgesetzten Grundflächen-‘und Geschoßflöchenzohlen oder die

i... _ _ . .] zulässigen Bebauungsfiefen nicht entgegens'rehen .‘;
Bebauungsfiefe (@ 9 BBGUG, @ 23 BauNVO)

Zulässige Gebüude‘riefe - senkrecht zur festgesetzten Gebüudehaupt—

richtung - innerhalb der Überbuubaren Grundstücksfi'ciche: max. 14,0 m,

soweit kein geringses Muß festgesetzt ist.

Sind im Bebauungsplan tiefere als i4 rn überbaubare Grundsiücksfiöchen durch festgesefzi'e

Baugrenzen ausgewiesen, so ist eine Überschreitung der eingetragenen gesfrichelten Linie

innerhalb der überboubaren Fläche durch der Dachneigung folgende cbgeschleppfe Bauteile

bis zu den im Nutzungsplan Festgelegien Bougrenzen zu|össig bis zu einer Breite von max.

2/5 der zulässigen.Gebüudebreite'.

Die Beschränkung der Gebäudetiefe gilt im "Allgemeinen Wohngebiet" - WA3 " nur für

bauliche Anlagen gem. 5 4 (2) BGUNVO (Wohngebäude).

_14;
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öffentliche Verkehrsfläche mir Srroßenbegrenzungslinie (@ 9 (i) ii BBOUG)
 

Zur Sicherung eines reibungslosen Verkehrsabloufes auf den öffentlichen
Verkehrsflächen sind ieg|iche Tore und Absperrungen vor Gorageneinfchrfen
5,00 m — gemessen von der Straßenbegrenzungsiinie aus — zurückzusefzen.Dasselbe gilt auch für ieg|iche Absperrungen vön Sfeilpl'dfzen, die unmittelbar an öffent-lichen Verkehrsflächen liegen.

Hinweis:

*Im Hinblick auf sich ggf. ergebende Änderungen bei der Defailousorbeifung des Straßen—enfwurfes, insbesondere bei der verkehrsgerechfen Umgestaltung der Kreuzung Buschkamp-straße - L 788/Vennkampweg/Brinksfroße wird auf die Bestimmungen des 5125 Bundes—
baugesefz hingewiesen. .

Anschluß von Grundstücken an öffentliche Verkehrsflächen (@ 9 (i) ii BBGUG)
 

Grundstückszu- und —abfahrfen sind an der Nordseite der Straße Vennkumpweg
nur an den entsprechend gekennzeichnefen Stellen zulässig.
Grundstückszu— und Abfahrten an der Buschkompsfroße sind unzulässig.

überschaubare Fläche 0,70 m oberhalb Oberkante Fahrbahn

4

’ ’ | Sichfdreiecke
/ |

’_ _ _ _|

i 6.) Ver- und Entsorqunqsfiöchén
 
 

7.)

 

 

 

 
 

Versorgungsflüche (€ 9 (i) 12 BBGUG)

- Trafo -

Führunq von Versorgunqsanlaqen und Leitungen

 

               
 

 

               
 

Mit Geh—Rechfen zu belas’rende Flächen (5 9 (1) Zi BBGUG)
 

zu Gunsten der Eigenfümer der angrenzenden Grundstücksfl'cichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechfen zu belastende Flächen (5 9 (i) 21 BBCUG
zu Gunsten der Eigenfümer dér angrenzenden Grundstücksfi'cichen

Mit Leifungsrechfen zu belastende Flächen (5 9 (i) 21 BBGUG)

zu Gunsten des Ver- und Enfsorgungsfrögers

_1R_
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öffentliche Grünfläche (% 9 (1) 15 BBGUG)
 

 

 

 

 

.“. _ Parkanlage @ Spielplatz © Bolzplatz

Hinweis:

       

 

 

Zum Zwecke des Schallschutzes sind innerhalb der ausgewiesenen öffentliche Grünfläche

östlich entlang der Buschkampsfrcße Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt—

einwiri<ungen (Aufschüf'rungen, Schollschufzw'dnde und dergi .) zulässig; vgl. hierzu Ziff. 10

 

 

 

 
Private Grünfläche (% 9 (i) 15 BBQUG)

 

Flächen. fürdie Land— und Forsfwirfschczfi-
 

 

Fläche Für die Londwirischcft (% 9 (1) 18 BBGUG)
 

 

 

 

 

Fläche, für die Forsiwirfschoft (@ 9 (1) 18 BBGUG)
  

 

110. Flächen für besondere An|oqen zum Schutz vor schädlichen Umweifeinwirkunqen _1[D_finne
 

des Bundes-lmmissionsschufz-Gesefzes sowie die zur Vermeidunq solcher Einwirkugggg_
 

äu treffenden Vorkehgngen (@ 9 (1) 24 BBGUG)

 

 
Zum Zwecke des Schullschu’rzes sind auf den dafür gekennzeichneten Grund-

sfücksfl‘o'chen Aufschüt‘rungen und lückenlose Einfriedigungen in einer Gesamt- 
 

höhe von max. 5,00 rn nötig. Einfriedigungen müssen zur Sfrcßenbegrenzungs-

linie hin einen Abstand von mind. 3,00 m haben. Aufschüftungen sind nur zulässig in ein-

heitlicher Höhe, Breite und Böschungsneigung 1 : 1,5 mit einem Abstand von mind. 3,00 m

zwischen Sfrcßenbegrenzungslinie und Böschungsfuß. Die Flächen der Aufschüflungen sowie

die Flächen zwischen Sfroßenbegrenzuhgslinie und Böschungsfuß bzw. Einfriedigung sind

als Grünflächen anzulegen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflonzen und dauerhaft zu '

unterhalten. _

Diese Anlage ist innerhalb eines Zeitraumes von 6 Jahren noch Rech'l'skraff des Bebauungs-

planes fertigzusfellen.

 
 
H.,) Flächen für Nebencnlcqen und Gemeinschcf‘rsanlquen Für besfimmfe räumliche Bereiche

_L_9£Li__ä_u_u_nd_91 333153

r“ _ _ -—1 Stellplätze und Garagen; siehe auch Ziff. 14 und 17der

‚_St /98J textlichen Festsetzungen

F|'ciéh'e für S'rellplötze und Garagen
 

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen und innerhalb der

entsprechend gekennzeichneten Flächen Für die dazugehörige Bebauung
_, |—_«__f_ c..-„.‚.„„ ‚:..‚i :„ „n.= -„.|H„i„„ innnlir|1fln Aninnpn mii' einzubeziehen.
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Ausnahmen Für die Zulässigkeit von Garagen:
 

Als Ausnahmen sind Garagen auf nicht überbouboren Grundstücksflöchen zulässig,
wenn:

' c. Für Baugrundstücke Garagen nicht besonders Festgesefzt sind und

b. sie im baulichen Zusammenhang mit dern zulässigen Huup‘rgeb'dude
errichtet werden und

c. die rückwörfige Goragenoußenwund die Fluch? der rückwürfigen
Baugrenze nicht überschreitet und

d. die äußere Gesfczl'rungl in der gleichen Art wie das Hauptgebäude
erfolgt und

e. bauordnungsrechfliche Belange nicht entgegenstehen .

‚ Ausnahmen für die Zulässigkeif von Sfeilpl'cifzen:
 

Als Ausnahmen sind Sfellplüfze auf nicht überbaubcren Grundstückflöchen zulässig,
wenn:

a . Für Baugrundstücke Stellplätze nicht besonders Festgesefzf sind und ‘
b. die überbqubaren Grundstücksflöchen aus der béäonderen Situation der

Baugrundstücke (Grundstückszuschni'rf, Besonnung, Grundrißgesfcxlfung)
ungeeignet sind und

c. die rückwürflge Begrenzung der Sfeilpla‘rzfl'dche die Flucht der rückwörfigen
Bougrenze nicht überschreitet und _

d. weitergehende bauliche Anlagen (wie Überdachungen, Schufzwönde usw.)
nicht errichtet werden und

e. die Zulässigkeit von Sfeilpiöfzen in Vorgartenfl'dchen als Ausnahme
gegeben ist -"siehe Ziff. 17 der textlichen Festsetzungen -

Hinweis:
Es wird empfohlen, Zu— und Abfahrfen von nebeneinanderliegenden Garagen und Stellplätzen
ieweils zusammenzufassen, damit der KFz-Verkehr auF den öffentlichen Verkehrsflächen
nur geringfügig beeinträchtigt wird.

LL)__S_onsfige F3fsefzungen
  

GD geneigfes Dach, weitere Einzelfesi'sefzungen siehe Ziff. 13 (Dochfon-n)

35°— 38° Dochneigung 35 - 380 bzw. 20 - 25°
20°—_ 2 5°

13.) Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen auf der Zulässiqen überbaubaren Grundstücks-

Ll_ü_c_h_e_ (Stellplätze und Garagen siehe Ziff. 14)

Sockel
 

Der Erdgeschoßfußboden darf bei Gebäuden mit mehr als ZWei Vollgeschossen nicht höher
als 0,90 rn, bei den Gebäuden mit ein- und zwei Vollgeschossen nicht höher als 0,45 m über
Straßenkrone der öffentlichen und privaten Fahr- und Gehflächen liegen. Überschreitungen
sind nur zulässig, wenn der Kanal im öffentlichen Straßenraum nicht tief genug liegt.
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Äußere Wondfiüchen
’

Alle Materialien, 1. B. Naturstein- und Ziegeincchbildungen und behelfsmüßige Aus—

führungen, sind unzulässig.

Dochform

 

In allen Gebieten sind nur geneigte Dächer in Form von Scf%ei- und Pulidöchern zulässig.

Sie sind im Nuizungspicn rnit GD — geneigtes Doch - gekennzeichnet. Der Einbau von

Solarzellen und Wdrmeous‘rouschsystemen Für Wärmepumpen ist zulässig, sofern dadurch

die DachForm nicht verändert wird.

Freistehende und zwischengebaufe Garagen sind zulässig rnit geneigfem Dach oder mit

Flachdach (siehe hierzu auch Ziff. 14).

Gebäude mit geneigten Dächern sind nur zulässig mit dunklen Eindeckungsmaferiolien

im Charakter von Ziegeid'cichern. Material und Farbe is? für das Dach einschließlich des

Vordeches einheitlich zu wählen.

Zulässig sind Farben nach Forbspektrum gem. RAL der

- Forbreihe rot

RAL 3 000 oder dunkler

- Farbreihe grau

RAL 7015 SchieFergrau oder dunkler

- Farbreihe braun

RAL 8016 Mahagonibraun oder dunkler

Zusammenhängende bauliche Anlagen wie Doppelhäuser, Hausgruppei1‚__Reihenhüuser

sowie zwischengebcute bzw. in die Haup'rgeböude integrierte Garagen sind nur zulässig

mi’r einer in Farbe und Material einheitlichen Dacheindeckung.

Drempei und Duchoufbaufen

Bei den geneigten Dächern sind Drempe| nur bei der ein- (1 Voiigeschoß und Dach) und

zweigeschossigen (2 Vollgeschosse und Dach) Bauweise bis zu einer Höhe von 0,60 m,

gemessen in der senkrechten Ebene der Außenwand von Oberkante Rohdecke bis Oberkante

Sperren, zulässig.
'

Das Gesims ist als Sparrengesims mit vorgehöngfer Dachrinne auszybiiden.

Als Ausnahme ist die Ausbildung als Kastengesims zulässig, wenn dabei ein deutlicher

Dochübers'rand beibehalten und die Dachrinne als vorgehöngte Rinne ausgebiidef wird.

Dachaufbcuien und Dachousschnitfe sind zulässig.

Für das Piongebief gilt:

1 .) Dochcufbauten dürfen nicht breiter als 1/3 der Gescmfbrei're der Hausfroni' sein.

Bei an- und eingebauten Hauselemen'fen, wie Doppelhäuser und Reihenhäuser be-

zieht sich diese Breite auf die einzelne Hauseinheif.

Dachaufbauten müssen zum Orfgang 1,50 m Absh:nd halten.

Der Abstand des Dochgoubenfußes, d.h . des Schnittpunktes der senkrechten

chbenfront mit der Dachflüche, von der Traufe muß gleich oder größer als

1,0 rn sein .

4.) Die Höhe der senkrechten Gaubenfronf darf über alles gemessen nicht mehr

als 1,50 m betragen.

w
m

;
;
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5.) Die chben an einer Front an einem Bouk'o'rper dürfen unter sich weder in
Oberkante noch in Unferkanre unterschiedliche Höhen aufweisen.

6.) Bei fesi’gesefzi'el’ Doppelhaus— oder Reihenhausbebcuung hof Sich der spüier
Bouende der vorh. Bebauung auf die Dachoufbaui'en anzupassen.

Außenanfennenoniagen für Rundfunk— und Fernsehempfong sind unzulässig. Die Versorgung
des Gebietes erfolgt in einer Breitbandcniage. Jedes Haus kann eine unterirdische
Kabeieinführung erhalten.

14.) Äußere Gesto|funq baulicher Aniaqen auf der nicht überbuubaren Grundsiücksiiöche
 

Stellplätze und Garagen sowie unierqeordnefer Nebenonioqen
 

Garagen

Garagen sind zulässig mif geneigtem Dach oder mitFlcchdcci-1.

Bei Ausbildungen rnit geneigfem Doch ist die Dachneigung des Goragendaches
der Dochneigung des Wohngebäude—Daches onzupcissen.

Flachdöcher Für Garagen sind nur zulässig mit bekiesfér Oberfläche und einer
Gesimshöhe von max. 0,45 m. '

Kellergarugen sind unzulässig.

15.) Anordnunq der zulässigen baulichen Anlagen zu öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen

Bauliche Anlagen mit geneigfem Dach 

 

  Haupffirsfrichiung bei Gebäuden mit geneigtem Doch; die eingetragene Stellung ;

 

  

 

der baulichen Anlage ist hinsichtlich der Ausrichfung verbindlich. Der
eingetragene First kennzeichnet gleichzeitig die Löngsrichfung der baulichen
Anlage.

Bauliche Anlagen mit Flachdach ‘

Gebäude mit Flachdach; die eingetragene Stellung der baulichen Anlage.ist
__L._ hinsichtlich der Ausrichtung verbindlich.

16.) Art, Gesidlturiq und Höhe der zuiössiqen Einfriediqunqenhn öffentlichen Verkehrs-
 

und Grünflächen

Zulässig sind Einfriedigungen

 

— nördlich entlang der Straße Vennkamp bis zu einer Höhe von 1,50 m
_. entlang der Augsburger-, der Nürnberger- und der Würzburger Straße bis

zu einer Höhe von 1,00 m
- entlang der übrigen befahrbaren Wege und der öffentlichen Fußwege bis

zu einer Höhe von 0,50 m
- entlang der öffenfiichen Grünflächen bis zu einer Höhe von 1,00 m 4n
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Die Einfriedigungen sind zulässig als Hecken aller Art - möglichst mit natur— und

srondorfgem'cißen Sträuchern oder als Holziat'renzüune, entlang der öffenfiichen Grün—

Flächen euch als bepiianzte Moschen— oder Spcnndrchrzüuna

Als Ausnahme sind Einfriedigungen bis zu max. 1,80 rn Höhe - auch Clis Mauern —

zulässig, wenn

sie der Bild4ng von Wohnhöfen oder der Abschirmung der Housgürten gegenüber

dem Straßenraum dienen
- sie in einem Abstand von mind. 1,75 m zu den Straßenbegrenzungslinien oder

der Begrenzung der öffentlichen Grünflächen errichtet werden

- und wenn die Flächen zwischen Einfriedigung und Straßenbegrenzungslinie bzw.
Begrenzung der öffentlichen Grünflächen bepilcnzi und die Anpfianzungen
erhol'ren werden.

Hinweis:

Festsetzungen Über Einfriedigungen auf seitlichen und rückwörflgen Grund;fücksfiöchen

sind nicht getroffen. Hier gelten die Bestimmungen des 5 62 BOUO NW.

Festsetzung Für das Anpfianzen von Bäumen und Sträuchern, Bindungen Für Bepflanzun3en

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und Gewässern @ 9 (i) 25 BBGUG)

Vorgartenfiöche

Entlang der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen ist der zwischen Sfrcßenbegrenzungslinie

und vorderer Baugrenze gelegene Grundstückssfreifen als Grünanloge in einer Tiefe von

5,00 m anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten (Vorgertenfl'dche), sofern im

Bebauungsplan für den Abstand zwischen Stroßenbegrenzungslinie und vorderer Bougrenze

sowie der festgesetzten Einfriedigung kein geringeres Mqß ausgewiesen werden isf.

Als Ausnahme kann Für notwendige Stellplätze, Garagenvorpl'cifie und Zufahrten die

Befestigung der Vorgerfenflöche bis zu "1/3 dieser Fläche zugelassen werden, wenn andere

Grundstücksteilfl'cichen hierfür ungeeignet sind. Bei dieser Ausnahme muß noch max. 3

Stellplätzen bzw. Garcgenvorpiöfzen ein mind. 3,00 rn breiter ununterbrochener Pfianzungs-

‘ streifen mit Bäumen und S’rröuchern angelegt, gesfcitei' und dauerhaft unterhalten werden.

Die Einschränkung gilt nicht für die fes'rgesefzfe Nutzung als "Allgemeines Wohngebiet"

- WA - ‚Für die Zufahrien zu den Garagen und 5fe|ipiöizen sind Teerdecken unzulässig.

Diese Zuwegungen sind|m Pficsfermuferiol auszuführen, das sich dem auf den öffentlichen

Flöähen verlegten Materialien cnpoß’r. Die Vorgartenflcichen sind bündig an die befesfigfen

Flächen privaten und öffentlichen Charakters anzuschließen, weil die Straßen überwiegerid

rnit Pflasterdecken ausgebildei werden .

anzupflcnzende und zu erholtende Bäume und Boumgrupben auf

privaten Grundstücksfl'cichen

zu erholtende Bäume und Boumgruppen

(siehe cuch-Soizung zum Schutz des Baumes in der Stadt Bielefeld
vom22.12.i977). _ 20 _
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18.) Anforderunqen an den Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen,

_20_
’ zu erhaltendes Gewässer__“—

Bachlouf des Reiherbaches; offen Fließendes Gewässer ||| . Ordnung gern. ’
Wassergesefz NW; Hinweis‘: Der Ausbau des Wasser|caufes erfolgt aufgrund
eines besonderen Planfe_sfsfellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahrens.

mit der Zweckbestimmunq qem . 5 9 (T) H BBQUG stehen
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Für' Ari | ieger befohrbare Wohnwege

die im Zuscmmenhanq

Diese Verkehrsfläche soll in der Oberflächensfrukfur bzw. in der Material-
und Farbgebung von den angrenzenden Sfraßen.mif getrennten Geh— und
Fahrfl'dchen abgehoben werden.

19.) Ncchrichfliche Anqoben {@ 9 (6) BBGUG)
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Flächen die dem Landschaffsschutz unterliegen

Umgrenzung der Flächen, die dem Landschaftsschutz unterliegen“

Beunfragfe neue Umgrenzung der Flächen die dem Landschaftsschufz
unterliegen .

Flächen, die in der Schutzzone III A des festgesfeflfen Wasserschufzgebiefe_s
BielefeId-Sennesfadf/Wesi- liegen. Es ist @ 4 der bekonnfgemachfen Verordnung
zu beachten (Abl. Reg. Dr. 1973, S. 358 - 361).

Sonstige Darstellungen‘zum Plahinhalf

 

 

 

    

 

 

     

 

 

Vörschlag für eine Bebauurig mit Elachdoch

'l—ges ch 055 i 9

Vorschlag Für eine Bebauung mit geneigtem Dach

 1—geschossig 2-geschossig 43-gesch055ig  
Vorschlag Für Garagen, ruuchdoch, l-geschossig
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'(;r öffentliche Straßenverkehrsflöche; Einteilung durch Hochborde in Gehwég,

> , Fahrbahn und dergleichen nur als Hinweis

-@ .9 Bäume und B'cumgrupPe“ °UF Öffenfli°hen Verkehrs“ und GrüanÖChen
nJur als Hinweis

Die Plofistrcßen 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030 und 7031

sollen als "für Anlieger b_efohrbore Wohnwege_" ausgebildet werden,‘ dUrchgehend gepflos'rerf,

mit gemeinsamer Nutzung Für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger.

{‘

, ’ : Sichfdrei_ecke, Einzelfesfsefzung siehe Nutzungsplon bzw. Ziffer 5

41 _ _ .;

_ Öffentliche Verkehrsfläche mit wusserführenden Rinnen, durchgehend
=I=ll=l
_=ll= l gepflas'rert, mi? gemeinsamer Nutzung für Kraftfahrzeuge, Radfahrer

und Fußgänger '
..

Öffentliche Verkehrsfläche mi? gemeinsamer Nutzung für Kraftfahrzeug

und Fußgänger; Vorrang Für Fußgänger, durchgehend gepflasfert. „.;

- „ ‚/
öffentliche Verkehrsfläche (Geh- und Radweg), Ausschluß für ‘

Kraftfahrzeuge und moforbetriebene Fahrräder

 

—O—O— Flurstücksgrenze vorhanden

_ _ .. --— Flursrüd<sgrenze g€P|°'fl

Hinweis:

@ Flächen die dem Landschaftséchutz

unterstellt werden sollen .

K .

*L.- Regenwcsserkcncl vorhanden 'QBK‘Ü' Regenwasserkoncl geplant

—4—SLI- Schmutzwasserkonol vorhanden -qu—C|— Schmutzwusserkcmcl geplant

Hinweis:

Es wird empfohlen, bei der Durchführung von Bauvorhaben im Plongebief die Möglichkeit

zu nutzen, Regenwasser von Dochflöchen auf eigenen Grunds'rücksflöchen versickern zu

lassen. Hierzu ist eine Anflugstellung noch € 4 Abs. 2 der Grunds'rücksenfwösserungssatzung

der Smdt Bielefeld erforderlich .
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